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Neue Regeln für die Lebertransplantation bei PSC
Die Primär Sklerosierende Cholangitis (PSC) ist eine chronische Entzündung der 
Gallengänge, die bei Menschen mit chronisch-entzündlicher Darmerkrankung 
(CED) gehäuft auftritt, aber auch ohne Darmentzündung vorkommen kann. Die 
Krankheit ist derzeit nicht heilbar. Im fortgeschrittenen Stadium kann die Leber so
schwer geschädigt werden, dass eine Transplantation erforderlich wird. Durch den
ausgeprägten Mangel an Spenderorganen bedarf es klarer Regeln für die 
Organvergabe und die Wartelistenführung. Diese wurden nun grundlegend 
verändert; die Neuregelungen traten am 12. September 2023 in Kraft.

Ein wichtiges Ziel bei der Führung der Warteliste und der Zuweisung von 
Spenderorganen ist es, die Dringlichkeit einer Transplantation abschätzbar zu 
machen. Bei Schädigungen der Leber geschieht dies im Wesentlichen über den so
genannten MELD-Score. MELD steht für „Model of end-stage liver disease“, also 
Modell von Lebererkrankungen im Endstadium. Der Score wird berechnet auf der 
Basis des Serum-Kreatinins, des Gesamt-Bilirubins und der Blutgerinnung 
gemessen an der INR (international normalized ratio). Er wird auf eine ganze Zahl
gerundet und nimmt dabei einen Wert zwischen  einen Wert zwischen 6 und 40 
an. Je höher der Wert ist, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die 
betroffene Person im Verlauf der nächsten 3 Monate an ihrer Erkrankung 
verstirbt. 
Allerdings ist der MELD-Score nicht für alle Lebererkrankungen gleichermaßen 
aussagekräftig. Darum hat man den Lab-MELD, also den MELD-Score auf der 
Basis der Laborwerte, um Standard-Ausnahmeregelungen für bestimmte 
Krankheitsbilder ergänzt. Wer die dabei benannten Kriterien erfüllt, bekommt 
einen matchMELD zugewiesen. Dabei wird der MELD-Score abseits der 
Laborwerte so festgelegt, dass er einem MELD-Score entspricht, wie er sich 
hinsichtlich Dringlichkeit und Erfolgsaussicht für vergleichbare Patienten mit 
anderen Lebererkrankungen berechnet. Das genaue Procedere ist in den 
Transplantationsrichtlinien der Bundesärztekammer festgehalten, die rechtlich 
bindend sind (https://www.bundesaerztekammer.de/baek/ueber-uns/richtlinien-
leitlinien-empfehlungen-und-stellungnahmen/transplantationsmedizin). 
Standardausnahmeregelungen gibt es auch mit Blick auf die PSC schon seit 
Jahren. Zuletzt galt, dass die Betroffenen mit einer durch eine MRCP oder ERCP 
gesicherten Diagnose für die Zuweisung eines Match-MELD zwei von drei 
Kriterien erfüllen mussten: die Entwicklung von dokumentierten dominanten 
Stenosen (ausgeprägten Engstellen mit erhöhtem Krebsrisiko) der Gallengänge, 
mindestens zwei spontan auftretende, klinische Sepsis-Episoden innerhalb eines 
halben Jahres, die nicht im Zusammenhang mit einer Intervention wie einer ERCP 
stehen durften, und/oder eine Verringerung des Body-Mass-Index um mehr als 10
Prozent innerhalb eines Jahres. Dann wurde ein Match-MELD angesetzt, der einer 
Sterbewahrscheinlichkeit von 15 Prozent innerhalb der nächsten drei Monate 
entsprach. Und dieser Wert stieg alle drei Monate so an, dass es einer Steigerung
der Sterbewahrscheinlichkeit um 10% innerhalb der nächsten drei Monate 
entsprach. Der Zeitraum bis zur Transplantation wurde damit abschätzbar. 



In den letzten Jahren wurden die Richtlinien der Bundesärztekammer in einem 
komplexen Verfahren grundlegend überarbeitet, um sie an neuere 
wissenschaftliche Erkenntnisse und Entwicklungen in der Transplantationsmedizin
anzupassen; dabei wurden auch die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie 
reflektiert. Künftig gilt für die Betroffenen mit einer durch eine MRCP oder ERCP 
gesicherten PSC-Diagnose, dass sie zusätzlich zu einer ebenfalls durch MRCP oder
ERC nachgewiesenen und nicht therapierbaren Striktur (Verengung) des 
Hauptgallengangs (DHC) oder der Lappengallengänge (DHD, DHS) Symptome 
und Zeichen einer obstruktiven Cholestase (eines Gallestaus) mt einem 
Gesamtbilirubin ≥ 6 mg/dl über 6 Monate haben müssen. Dann erhalten sie einen
matchMELD, der einer Sterbewahrscheinlichkeit von 35% innerhalb der nächsten 
drei Monate entspricht. Alle drei Monate erfolgt eine Erhöhung, die einer 
Erhöhung der Sterbewahrscheinlichkeit von 10 Prozent bezogen auf die nächsten 
drei Monate entspricht. 
Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 wird der matchMELD nicht auf der Basis 
einer Standardausnahmeregelung festgelegt, sondern ist als Non Standard 
Exception (Nicht-Standardausnahme) zu beantragen. Dabei wird ein pädiatrischer
Auditor in die Beurteilung einbezogen. 
Beim matchMELD weiterhin nicht berücksichtigt werden zahlreiche 
Komplikationen, die mit einer PSC im Endstadium einher gehen können und auf 
ein erhöhtes Todesrisiko hinweisen, etwa das gemeinsame Auftreten von Aszites 
(Bauchwasser) und Varizenblutungen (Blutungen von Krampfadern an der 
Speiseröhre).
Das Echo aus Fachkreisen auf die Neuregelung fällt uneinheitlich aus. Die einen 
loben die Klarheit und einfache Handhabbarkeit der neuen Kriterien. Sie seien 
zudem kaum manipulierbar und unterstützten somit ein gerechtes Verfahren. 
Andere befürchten, dass der geforderte hohe Bilirubinwert von PSC-Patient*innen 
erst in einem sehr späten Stadium erreicht wird. Da der Wert dann auch noch 
mindestens ein halbes Jahr so hoch bleiben müsse, ehe der Eingangs-matchMELD
gewährt werde, sei zu befürchten, dass Betroffene die noch ausstehende Zeit auf 
der Warteliste kaum überstünden und letztlich zu krank für eine erfolgreiche 
Transplantation werden könnten.
Die Wirksamkeit der neuen Standard-Ausnahme-Kriterien soll beobachtet und mit
etwas zeitlichem Abstand evaluiert werden. Die Richtlinie nennt hier 
exemplarisch 12 Monate. Aufgrund kleiner Fallzahlen könnte sich dieser 
Zeitrahmen jedoch als zu kurz erweisen und noch nach hinten geschoben 
werden, um aussagekräftigere Ergebnisse zu erhalten. 
Abseits der beschriebenen Standardausnahmeregelung bleiben weitere Optionen,
über die PSC-Betroffene einer Transplantation näher kommen könnten: Durch 
Multimorbidität und insbesondere im Falle der Entwicklung einer Krebserkrankung
(HCC, CCC) können andere  Ausnahmeregelungen zur Anwendung kommen. 
Außerdem ist es möglich, bei speziellen Problemlagen und 
Komplikationshäufungen eine individuelle Evaluation zur Zuweisung eines 
matchMELD ohne Standardausnahmeregelung zu beantragen. Patientinnen und 
Patienten können außerdem ihre Akzeptanzkriterien für Spenderorgane 
hinterlegen. Dann wird ihnen ggf. auch ein Organ angeboten, das über das 
etablierte Standardverfahren als nur eingeschränkt vermittelbar gilt und darum 
kurzfristig regional verfügbar gemacht wird. Und nicht zuletzt besteht die 



Möglichkeit einer Leber-Lebendspende, bei der die PSC-Betroffenen die Teilleber 
eines anderen, gesunden und noch lebenden Menschen bekommen. 
Alle diese Wege sind hochgradig voraussetzungsreich und mit unterschiedlichen 
Schwierigkeiten und Belastungen verbunden und sollten daher wohl überlegt 
sein. Die entsprechende Antragstellung und Durchführung liegt in den Händen 
des Transplantationszentrums, an das die Betroffenen angebunden sind. 
Von daher bleibt auch der wichtigste Rat an PSC-Patientinnen und -Patienten, die 
noch nicht unmittelbar an eine Transplantation denken müssen, sich bereits 
frühzeitig nach einem geeigneten Zentrum umzusehen, an dem die 
Transplantation durchgeführt werden kann und an dem sie sich im Kontakt zu den
Fachärztinnen und -ärzten gut beraten und behandelt fühlen. 
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